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schweizer
Liebe Leserin, lieber Leser1

Die Zahl von Kindesmisshandlungen ist leider
immer noch hoch Neben spektakulären
Fallen von körperlichen Grausamkeiten gibt
es noch jeneTausende von Kindern, die von
ihren Eltern abgelehnt, seelisch geplagt und
verletzt werden Wie sollen Lehrerinnen und
Lehrermit solchen Problemkindern umgehen,
die ihnen im Unterricht auffallen?

In meinem eigenen Beitrag geht es um einen
Einzelfall, nämlich um eine Lehrerin, die sich

mutig fur eine Schülerin einsetzte — und sich
damit unerwarteten Konsequenzen ausgesetzt
sah. Die juristische Problematik vertieft
Martin Wendehpiess Er gibt Antwort auf
Fragen, die viele Lehrer beschäftigen, wie
z B «Bin ich verpachtet, die strafbare

Handlung von Eltern anzuzeigen?»

Es geht aber nicht nur um die Wahrnehmung
der Verantwortung gegenüber den Eltern

Verstorte, gestorte Kinder brauchen auch eine
besondere pädagogische Zuwendung,
vielleicht Fachhilfe Der Sc hulpsychologe
Hermann Signer gibt Hinweise, wie Lehrer mit
solchen Schulern umgehen können Und
zum Schluss provoziert Barbara Hug mit

einigen grundsätzlichen Ausführungen zur
seelischen Not unserer Kinder

Lehrer und Lehrerinnen als «Verteidiger des
Kindes» das ist eine schone Formulierung tur
eine grosse Autgabe Allerdings muss man im
gleichen Atemzug darauf hinweisen, dass es

auch in den Schulzimmern Missbrauche und
Leiden von Kindern gibt Hoc hmut gegenüber
einer «versagenden» Elternschaft ist sicher
nicht am Platz Deshalb mochte ich zum
Schluss auf die naheliegendste Möglichkeit
zur Verwirklichung des Anspruches hinweisen,

der mit dem Titel dieser Nummerverbun-
den ist Es ware schon viel gewonnen, wenn
jeder Lehrer und jede Lehrerin dazu beitrüge,
ihn in seinem Schulhaus und in seiner Schulklasse

zu verwirklichen
Heinz Moser
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